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Bauernbrief
Kreisbauernverbände Stormarn

und Herzogtum Lauenburg

Wir sind dabei!
1.– 4. September 2016

Am Freitag, den 2. September um 10.00 Uhr
in der Festhalle der DEULA in Rendsburg-Osterrönfeld

Am Donnerstag, den 1. September öffnet die NORLA in diesem 
Jahr ihre Pforten. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren, 
ist wieder eine breite Vielfalt an Ausstellern geboten. Das Gelän-
de ist erneut ausgebucht.

Im Vordergrund der diesjährigen NORLA steht die Landtechnik. 
Insbesondere sollen interessierte Besucher über Verfahren zur 
bodennahen Gülleausbringung informiert werden. Hierzu fin-
den in regelmäßigen Abständen Vorführungen statt.

Gerne begrüßen wir Sie auch an dem Stand des Bauernverban-
des in Halle 1 direkt beim Bauerntreff.

Besonders einladen möchten wir Sie jedoch zu unserem

Landesbauerntag

Reinigungspflicht bei verschmutzten Straßen
Besonders in der Erntezeit kommt es in Abhängigkeit von der 
Witterung häufig zu Verschmutzungen der Straßen. Es muss 
immer wieder darauf hingewiesen werden, dass der Verur-
sacher einer Verschmutzung eine unverzügliche Reinigungs-
pflicht hat. Bei starken Verschmutzungen reicht es nicht aus, 
einmal am Tag zu reinigen, sondern dann muss auch zwi-
schendurch mal sauber gemacht werden. Die Verpflichtung 
zur Reinigung hat grundsätzlich der Landwirt als Verursacher, 
es sei denn, er hat die Reinigungspflicht im Rahmen einer 
schriftlichen Beauftragung vollständig an einen Dritten z. B. 
den Lohnunternehmer übertragen.
Um andere Verkehrsteilnehmer auch bei geringen Verschmut-
zungen zu warnen, sollten bei Straßenverschmutzungen 
grundsätzlich von beiden Seiten Warnschilder im Abstand 
von 150 m vor der Gefahrenstelle aufgestellt werden. Bei Be-
darf erhalten Sie in der Geschäftsstelle geeignete Warnschil-
der zum Set-Preis von jeweils 40 Euro.
Nicht nur um das Haftungsrisiko zu mindern, sondern auch 
wegen des Ansehens der Landwirtschaft bei der Bevölkerung 

sollten die Stra-
ßen so gut wie 
möglich sauber 
gehalten wer-
den. Natürlich 
kann man auch 
von den anderen 
Verkehrsteilneh-
mern in dieser 
Zeit besonde-
re Vorsicht und 
Rücksichtnahme erwarten.
Darüber hinaus erinnern wir auch an die Aktion „Freiwillig 
30“. Bitte weisen Sie Ihre und die Fahrer der Lohnunterneh-
mer an, auf engen Wegen und in Ortsdurchfahrten lang-
samer zu fahren. Wo möglich, sollten auch Kreisverkehre 
eingerichtet werden, um Begegnungsverkehr zu vermeiden. 
Auch diese Maßnahmen schonen unsere Wege und verbes-
sern unser Ansehen in der Bevölkerung.
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Notwendige Arbeiten sind zulässig
Jedes Jahr zur Erntesaison häufen sich in den Geschäftsstel-
len des Bauernverbandes die Anfragen und Beschwerden 
von Bürgern, die sich durch den abendlichen oder nächtli-
chen Einsatz von Erntemaschinen belästigt fühlen. Aber auch 
Landwirte melden sich, die entsprechenden Anfeindungen 
ausgesetzt sind. Klimabedingt werden die Zeitfenster, die 
eine effektive Bewirtschaftung ermöglichen, immer kleiner.

Natürlich ist es verständlich, wenn die Menschen in den Dör-
fern ihren wohlverdienten Feierabend an einem lauen Som-
merabend auf der Terrasse in Ruhe genießen wollen. Ver-
ständnis ist aber auch für die Landwirte zu fordern, wenn 
diese die Früchte ihrer Arbeit bergen wollen. Solange sich das 
Wetter nicht nach der Landwirtschaft richtet, sind durch Ern-
tearbeiten erzeugte lärmbedingte Beeinträchtigungen, die 
in aller Regel allenfalls an wenigen Tagen im Jahr auftreten, 
nicht zu vermeiden.

Eindeutige Rechtslage
Rechtlich ist die Situation eindeutig:
Der durch die erforderlichen landwirtschaftlichen Tätigkeiten 
verursachte Lärm ist hinzunehmen. Notwendige landwirt-
schaftliche Arbeiten genießen richtiger- und notwendiger-
weise verschiedene gesetzliche Privilegierungen, die es den 
landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, auch außerhalb 
der üblichen (Büro-)Arbeitszeiten ihre Tätigkeiten zu ver-
richten. So enthält das Gesetz über Sonn- und Feiertage in 
Schleswig-Holstein eine ausdrückliche Ausnahme von der 
Sonn- und Feiertagsruhe für unaufschiebbare Arbeiten in der 
Landwirtschaft. Vielfach in Vergessenheit gerät zudem, dass 
der Sonnabend ein Werktag ist und insofern keinen beson-
deren Schutz genießt.

Auch das Landesimmissionsschutzgesetz Schleswig-Holstein 
enthält eine Regelung, wonach die besonderen Erfordernisse 
in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere die Unauf-
schiebbarkeit bestimmter Tätigkeiten, auch in den Abend- 

und Nachtstunden sowie an Wochenend- und Feiertagen, zu 
berücksichtigen sind. So sind ortsrechtliche Beschränkungen 
von landwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht zulässig.

Anerkannte Notwendigkeit
Auch die in der Vergangenheit mit entsprechenden Be-
schwerden befassten Gerichte sehen die Notwendigkeit, die 
Ernte und Feldbestellung nach dem Wetter und nicht nach 
dem Kalender oder der Uhrzeit auszurichten. So hat der 
Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim zum Beispiel ent-
schieden, dass Lärmimmissionen durch nächtliche Ernteein-
sätze in der Landwirtschaft für die Nachbarschaft auch nach 
dem Maßstab der strengen Vorschriften des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes und der hierzu ergangenen Technischen 
Anleitung Lärm (TA Lärm) zu akzeptieren sind (Aktenzeichen: 
10 S 2317/99).

Seltenes Ereignis
Danach stellen Lärmimmissionen durch Ernteeinsätze insbe-
sondere keine Gesundheitsgefährdung dar. Dies gilt schon 
deshalb, weil sie – im Gegensatz zum Beispiel zu Straßen-
verkehrslärm in der Stadt – keine Dauerbelastung darstellen.

Erntelärm stellt, so das Gericht, auch keine schädliche Um-
welteinwirkung in Form einer erheblichen Belästigung dar. 
Der Maßstab der Zumutbarkeit wird nicht überschritten. 
Im Übrigen hält der VGH Mannheim die von einem land-
wirtschaftlichen Betrieb ausgehenden saisonalen Lärmbe-
lästigungen, die sich während der Erntezeit ergeben, für 
grundsätzlich zumutbar, sodass sie im hierfür erforderlichen 
Umfang hinzunehmen sind.

Diese Beurteilung bestätigt auch das Oberverwaltungsgericht 
Niedersachsen (Aktenzeichen: 1 MN 142/04). Danach ist der 
nächtliche Erntebetrieb an nicht mehr als zehn Werktagen 
bei der schalltechnischen Begutachtung nach der TA Lärm als 
seltenes Ereignis einzustufen. Das hat zur Folge, dass höhere 
Lärmimmissionswerte zulässig sind. Wegen der Besonderhei-
ten des landwirtschaftlichen Betriebes greifen die entspre-
chenden Ausnahmen jedenfalls, wenn nicht an mehr als zehn 
Tagen oder Nächten die jeweiligen Schallpegel überschritten 
werden. So sind generell erhöhte Lärmwerte zulässig, die 
nachts (22 bis 6 Uhr) den Tageswerten für allgemeine Wohn-
gebiete entsprechen und am Tage denen von Industriegebie-
ten. Zudem dürfen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die-
se Werte wiederum deutlich überschreiten. Die Werte eines 

Möllner Straße 14 a   21516 Woltersdorf

Telefon: +49 (0) 4542 83029 - 0
Fax:       +49 (0) 4542 83029 - 28

www.schmahl-landtechnik.de

Ihr  Partner vor Ort:Claas
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Neue Regeln zur Bekämpfung
des Rinderdurchfalls (BVDV)

Bei der Bekämpfung des Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV) 
in Deutschland, einer gefährlichen Rinderdurchfallerkrankung, 
sollen die bereits erzielten Erfolge durch eine Anpassung von 
Rechtsvorschriften abgesichert werden. Ziel ist vor allem, die 
noch vorhandenen, persistent mit dem Virus infizierten Rinder 
(PI-Tiere) rasch zu identifizieren.

Nach Angaben des Bundesministeriums wurden 2011 insge-
samt 24.088 PI-Tiere in 7.929 Beständen entdeckt, im vergan-
genen Jahr waren es nur noch 1.718 PI-Tiere in 566 Betrieben. 
Die Prävalenz, bezogen auf neugeborene Kälber, ging in die-
sem Zeitraum im Bundesschnitt von 0,5 % auf 0,03 % zurück.

In Schleswig-Holstein sind die Zahlen von persistent BVDV-infi-
zierten Tieren nach Angaben des MELUR ebenfalls rückläufig. 
Aktuell stehen in Schleswig-Holstein noch 113 PI-Rinder in 40 
Betrieben, was einer Prävalenz von 0,065 % entspricht.

Um diese positive Entwicklung weiter zu unterstützen hat das 
Bundeslandwirtschaftsministerium eine zweite Verordnung 
zur Änderung der BVDV-Verordnung vorgelegt, der der Bun-
desrat am 17.06.2016 mit Maßgabe einer redaktionellen Än-
derung zugestimmt hat. Die Veröffentlichung der angepassten 
Verordnung ist zeitnah zu erwarten.

Um die mit BVDV-infizierten Tiere schneller auszumachen, ist 
die Verordnung angepasst worden. Die wesentlichen Ände-
rungen sind:

• Der Zeitraum zur Feststellung eines persistent
BVDV-infizierten Rindes wurde von 60 auf 40 Tage 
gesenkt 
Das Risiko, dass ein BVDV-persistent infiziertes Tier (sog. 
„PI-Tier“) andere Rinder des Bestandes infiziert, soll 
durch die Reduzierung des Zeitraumes zwischen zwei 
Untersuchungen von 60 auf 40 Tage gesenkt werden.

• Das vorgeschriebene maximale Untersuchungsal-
ter für Kälber wurde von sechs Monaten auf einen 
Monat gesenkt. 
Damit soll einerseits der verbesserten Diagnostik, ande-
rerseits aber auch der Tatsache Rechnung getragen wer-
den, dass die Untersuchungen mittels Ohrstanzprobe 
meist innerhalb der ersten sieben Lebenstage durchge-
führt werden.

• Persistent BVDV-infizierte Tiere sind unmittel-
bar zu töten oder innerhalb von sieben Tagen zur 
Schlachtung zu bringen. 
Bislang war es dem Tierhalter gestattet, PI-Tiere noch 
längstens 60 Tage nach der ersten Untersuchung er-
neut mit einer in der amtlichen Methodensammlung 
beschriebenen Methode auf BVDV untersuchen zu las-
sen, soweit er das Rind nicht innerhalb dieses Zeitraums 
töten lässt.

• Aus einem Bestand, in dem ein BVDV-infiziertes
Tier festgestellt worden ist, dürfen für einen Zeit-
raum von 40 Tagen Rinder grundsätzlich nicht so-
wie tragende Rinder erst nach dem Abkalben ver-
bracht werden. 
Ein Verbringen nicht gravider Tiere soll nur erlaubt sein, 
wenn sie direkt in den Schlachthof geliefert oder durch 
eine Zusatzuntersuchung nach 40 Tagen eine persistente 
Infektion ausgeschlossen werden kann. Tragende Rinder 
dürfen nur verbracht werden, wenn das Tier geimpft 
ist oder es nach dem 150. Trächtigkeitstag negativ ge-
testet wurde. Wird 
das Tier unmittelbar 
zur Schlachtung ver-
bracht, soll die Sperre 
nicht gelten.

• Schließlich wird
der Zeitraum, für 
den in einem BVDV-
u n v e rd ä c h t i g e n 
Bestand bestimmte 
Regeln gelten, von 
zwölf auf 24 Mona-
te verlängert. 
Zudem hat auch der 
T ie r seuchenfonds 
Schleswig-Holstein 
eine Merzungsbei-
hilfe für persistent 
BVDV-infizierte Rin-
der bewilligt.

auf dem Feld vorbeifahrenden Mähdreschers oder Häckslers, 
der sich sodann wiederum von der Wohnbebauung entfernt, 
sind somit gar nicht zu berücksichtigen. Gleiches gilt für vor-
beifahrende Schlepper mit Ladewagen.

Bitte um Rücksichtnahme
Unabhängig von dieser eindeutigen rechtlichen Lage ist je-
doch immer wieder an das gegenseitige Verständnis zu ap-
pellieren. Landwirtschaft lässt gerade in der Erntesaison keine 
geregelten Arbeitszeiten zu. Die jeweiligen Wetterlagen sind 
zu berücksichtigen und die Arbeiten danach auszurichten. 
Gleichzeitig sollte seitens der Landwirtschaft im Rahmen des 
Möglichen versucht werden, ortsnahe Flächen nicht nachts 
oder an Sonn- und Feiertagen abzuernten oder Wirtschafts-
dünger auszubringen.

Der Bevölkerung sollten die landwirtschaftlichen Zusam-
menhänge und fachlichen Notwendigkeiten nahegebracht 
werden. Welcher Dorfbewohner weiß denn heute noch, wie 
und warum eine Silage hergestellt wird? Ein persönliches Ge-
spräch und Verständnis für die beiderseitigen Interessen be-
wirken oft am meisten. Und immer mehr Landwirte informie-
ren die Bevölkerung vor Ort über den geplanten Zeitpunkt 
und Grund anstehender Feldarbeiten vorab per Flugblatt im 
Briefkasten, per E-Mail oder im Rahmen von „WhatsApp“-
Gruppen. Die Reaktionen sind durchweg positiv.

Michael Müller-Ruchholtz
Bauernverband Schleswig-Holstein
Tel.: 0 43 31-12 77 32
mueller-ruchholtz@bvsh.net
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Herbstdüngung auf Ackerland
Die gesetzlichen Vorgaben zur Herbstdüngung auf Ackerland 
aus der Düngeverordnung (DüV) geben klare Vorgaben zum 
Einsatzzweck und der möglichen Einsatzmenge von stick-
stoff- und phosphathaltigen Düngemitteln vor. Die möglichen 
Ausbringmengen sollten sich natürlich am Bedarfsgrundsatz 
der DüV orientieren. Die Vorgaben haben sich im Verhältnis 
zum Sommer 2015 nicht verändert, weil die Novellierung der 
Düngeverordnung nach wie vor nicht abgeschlossen ist.
Auf Ackerland dürfen nach der Ernte der letzten Hauptfrucht 
vor dem Winter die aufgezählten Wirtschaftsdünger wie 
folgt ausgebracht werden: 

• flüssige stickstoffhaltige organische Düngemittel 
• Geflügelkot 

Die Ausbringung darf nur in Höhe des N-Düngebedarfs zu 
den aufgezählten Zwecken erfolgen: 

• zur nachfolgenden Winterfrucht 
• zur Zwischenfrucht 
• zur Getreidestrohrotte 

Es dürfen jedoch nicht mehr als 80 kg Gesamtstickstoff 
wie auch nicht mehr als 40 kg Ammoniumstickstoff pro ha 
ausgebracht werden. Dies gilt sowohl für Wirtschaftsdünger 
als auch für mineralische Düngemittel. Bei der Berechnung 

der Obergrenzen dürfen die Ausbringverluste nicht abgezo-
gen werden.

4 Stunden Einarbeitungsfrist
Bei der Ausbringung von flüssigen organischen Düngemitteln 
mit wesentlichen Gehalten an Stickstoff wie beispielsweise:  

• Gülle
• Jauche 
• flüssige Gärreste 
• Geflügelkot 

auf unbestelltes Ackerland sollte die Einarbeitung gemäß § 4 
Abs. 2 DüV „unverzüglich“ erfolgen. Diese Regelung wird so 
ausgelegt, dass die Einarbeitung sofort bei der Ausbringung 
oder mindestens innerhalb von 4 Stunden erfolgen muss. Die-
se Regelung gilt damit nicht für die Ausbringung von Festmist, 
Kompost und Klärschlamm. Bei Klärschlamm kann es aber be-
sondere Auflagen im Rahmen der Einzelgenehmigung auf Be-
triebsebene geben. Dadurch können die Ausbringverluste bei 
den organischen Düngemitteln stark reduziert werden.

In der folgenden Tabelle sind die Beratungsempfehlungen 
und Hinweise der Landwirtschaftskammer zur Herbstdün-
gung im Ackerbau nach Pflugfurche oder tiefer Mulchsaat 
abgebildet:

. 

Fruchtfolge Organische
Düngung

Erntereste
Vorfrucht Herbstdüngung*

Nach Mais bei regional üblichem Erntetermin, keine
unabhängig von Folgefrucht (inkl. Winterbegrünung) regelmäßig***
Nach Körnerleguminosen, Kohl keine
unabhängig von Folgefrucht regelmäßig***
Nach Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln keine 1

unabhängig von Folgefrucht regelmäßig*** 1

Zu Winterraps keine Abfuhr max. 60 N/ha**
unabhängig von Vorfrucht Verbleib max. 80 N/ha**

regelmäßig*** Abfuhr max. 40 N/ha
Verbleib max. 60 N/ha**

Zu Wintergetreide keine Abfuhr max. 30 N/ha
nach Getreide Verbleib max. 50 N/ha

regelmäßig*** Abfuhr
Verbleib max. 30 N/ha

Zu Zwischenfrüchten/Winterbegrünung2 keine max. 60 N/ha**
Ziel Futternutzung regelmäßig*** max. 40 N/ha
Zu Zwischenfrüchten/Winterbegrünung2 keine max. 30 N/ha
Ziel Bodenfruchtbarkeit/Schädlingsunterdrückung regelmäßig***
1) Bei N-Bedarf Mineraldüngung empfohlen 
2) Aussaat bis 15.9., ohne Untersaaten, kein Bedarf
   Düngung bei MSL-Maßnahme "Winterbegrünung" verboten in der Regel kein Bedarf
*) Gesamt-N bei Bedarf
**) Bei organischer Düngung max. 40 kg NH4-N/ha
***) ab 5 Jahren in Folge

N-Bedarf niedrig bei:
sehr niedrigen Erträgen der Vorfrucht (N-Überhänge)
günstigen Witterungsbedingungen im Spätsommer und Herbst (feucht,warm)

N-Bedarf erhöht bei:
sehr hohen Erträgen der Vorfrucht bei normaler Düngung
schlechter Bodenstruktur, grobem Saatbeet bzw. Verdichtungen im Oberboden
flacher Mulchsaat, Direktsaat oder Strip-Tillage-Verfahren

Abfuhr/Verbleib

Abfuhr/Verbleib
Cross-Compliance

relevant
Abfuhr/Verbleib

Abfuhr/Verbleib

Abfuhr/Verbleib
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 UMWELTBEWUSST
 GÜTEÜBERWACHTE

 QUALITÄT
 HOHE TRAGFÄHIGKEIT
 WITTERUNGSUNABHÄNGIG 

 EINBAUBAR
 PREISWERT

Für Biogasanlagen, Siloplatten,
Wege, Schweine- und Kuhställe:

Günstige Trag- und Frostschutzschichten für den 
Einbau unter Asphalt, Beton und Pflaster

(Körnung 0/32 mm)

Hanseatisches Schlackenkontor ARGE Vertrieb
Hamburg  040-25407780  •  info@emvau-schlacke.de  •  www.emvau-schlacke.de

... ein Baustoff mit Zukunft

emvau-bauernblatt-sonderbeilage.indd   1 24.03.14   13:40

Die Werte in der Tabelle sind generell als Empfehlungen an-
zusehen und können im Einzelfall bei höherem Bedarf auch 
bei der noch geltenden Rechtslage bis auf die Werte nach § 
4 Abs. 6 DüV erhöht werden.

Wasserschutzgebiete
In Wasserschutzgebieten gelten die Regelungen aus dem 
Landeswassergesetz und die betreffenden Wasserschutz-
gebietsverordnungen in Bezug auf die Möglichkeiten zur 
Herbstausbringung:

• Ab 1.8. bis zum 28.2. des folgenden Jahres ist es ver-
boten, organische stickstoffhaltige Düngemittel aus-
zubringen oder einzuarbeiten

• Bei dem Anbau von Winterraps gelten diese Vorga-
  ben erst ab dem 1.9.

• Die Ausbringung von Festmist, ausgenommen Geflü-
  gelmist, ist ab dem 1. Dezember wieder zulässig

Je nach Wasserschutzgebiet können die einzelnen Wasser-
schutzgebietsverordnungen aber auch weitere Auflagen ent-
halten.

Nährstoffbilanz
Die Herbstausbringung von stickstoff- und phosphorhaltigen 
Düngemitteln, sowohl organisch als auch mineralisch, muss 
in der Nährstoffbilanz entsprechend der Vorgaben mit ange-
rechnet werden. Aus den Diskussionen um die Novelle der 
DüV lässt sich entnehmen, dass ein erhöhter Bilanzüberhang 
für die Betriebe in Zukunft doch rechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen könnte. Weiterhin wird es in einigen Jahren 
wahrscheinlich auch zu einer weiteren Absenkung des zuläs-
sigen Nährstoffbilanzüberhangs kommen. 
Eine nicht zwingend am Bedarf orientierte Herbstausbrin-
gung von vor allem stickstoffhaltigen Düngemitteln würde 
die N-Bilanz der Betriebe unnötig belasten. Weiterhin erfolgt 
die Berechnung der Nährstoffbilanz immer auf Basis eines 
Durchschnitts mehrerer Jahre. Deswegen sollten sich die Be-
triebe schon jetzt darauf einstellen, die Herbstdüngung auf 
das pflanzenbaulich nötige Maß in Kombination mit emis-
sionsarmer Ausbringtechnik für flüssige Wirtschaftsdünger 
auf Acker- und Grünland zu begrenzen. Um eine möglichst 
hohe Effizienz in der Stickstoffausnutzung zu gewährleisten, 
sollten Wirtschaftsdünger auf unbestelltem Ackerland am 
besten direkt oder möglichst zeitnah eingearbeitet werden. 

Feldrandlagerung von Festmist und Hühnertrockenkot
Eine Zwischenlagerung von Festmist und Hühnertrockenkot 
sollte auf möglichst kleiner Fläche erfolgen und es gelten 
zeitliche Beschränkungen:

• Festmist:
      ➢  4 Wochen ohne Abdeckung
      ➢  Weitere 8 Wochen mit Abdeckung

• Hühnertrockenkot: 4 Wochen mit Abdeckung 

Folgende Standorte sind grundsätzlich von der Zwischenlage-
rung ausgeschlossen:

• In Wasserschutzgebieten gelten die Bestimmungen
  der jeweiligen Verordnung

• Überschwemmungsgefährdete Flächen

• Wassererosionsgefährdete Flächen

• In Senken

• Staunasse Flächen

• Bereiche in denen Drainageleitungen verlaufen

• stark durchlässige Böden (sandige Böden)

• Grundwasserflurabstand beträgt weniger als 1 m

Innerhalb von 5 Jahren darf derselbe Lagerplatz nicht wieder 
benutzt werden. Zusätzlich darf die Zwischenlagerung nur 
auf bewirtschafteter, landwirtschaftlicher Nutzfläche erfol-
gen und es müssen 20 m Abstand zu oberirdischen Gewäs-
sern und 100 m zu Grundwasserentnahmebrunnen einge-
halten werden.  

Es gilt der Grundsatz: Es darf nichts austreten!

Sperrfristverschiebung
Die Verschiebung der Sperrfristen für die Ausbringung von 
Düngemitteln wird auch in diesem Jahr wieder möglich sein. 

Inserieren auch Sie im  Bauernbrief
Kontakt: Presse und Werbung

Maaßen-Nagel-Straße 6  ·  25709 Marne
Tel. 04851 - 9535820 · Fax 04851 - 9535830

Tel.:04501/828977

www.bekaempfer.de

Bekämpfung von Insekten und Nagern
Wespennotdienst lMa derabwehr l Taubenabwehr 

Schädlings bekämpfung

STEVENS

r
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Aktuelle Informationen zur BHV1-Sanierung
Am 04. Juli hat das MELUR dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft den gemeinsamen Antrag 
Schleswig-Holsteins und Hamburgs auf Anerkennung als 
BHV1-freie Region übersandt. Die Reagentenbetriebe mit Sa-
nierungsende zum 30. Juni 2016 haben ihre Verpflichtung 
erfüllt und dadurch konnte die Anzahl der BHV1-positiven 
Betriebe auf 14 gesenkt werden.
Entsprechend wurde der für die Antragstellung erforderliche 
Anteil von 99,8% Betrieben ohne BHV1-Reagenten erreicht. 
Für eine endgültige Anerkennung ist eine 100%-ige Sanie-
rung der Betriebe erforderlich, die zum 01.01.2017 ange-
strebt ist.
Vor dem Hintergrund der letzten Neuinfektionen die wich-
tigsten Informationen zu der BHV1-Sanierung in Kürze:

 Sanierungsstand SH:  ca. 99,8 % (Stand 30. Juni 2016)

 Angestrebte Anerkennung als BHV1-freie Region:
 01.01.2017

 Vorrangige Pflichten der Betriebe
 nach BHV1-Landesverordnung:

 besteht Untersuchungspflicht für alle Bestände

	 Innerhalb 12 Monate bei Blutuntersuchung

	 Innerhalb 6 Monate bei Milchprobenuntersuchun-
 gen

 Es besteht Impfverbot

 Es besteht Einstallverbot und Haltungsverbot von
 BHV1-positiven Tieren.

 Ausnahmen: vet.-amtl. Genehmigung bzw. bestehen-
 des Sanierungskonzept

 Bei Neuinfektionen von Betrieben:

 Sanierungskonzepte werden nicht mehr verge-
 ben. 

 Reagenten sind UNVERZÜGLICH zu entfernen. 

 Für die Reagenten werden Tötungsanordnungen aus-
 gesprochen.

 Weitere Maßnahmen:

	 Weideverbot
	 Impfanordnung (abweichend zum Impfver-
 bot) wird ausgesprochen
	 Bestandsuntersuchung ist durchzuführen

 Das MELUR hat mit allen neuinfizierten Betrieben per-
sönliche Gespräche geführt. Es gibt einzelfallbezogene 
Lockerungsmöglichkeiten, die jeweils mit dem MELUR 
geklärt werden müssten. 

 Kostenübernahme:

 Bestandsuntersuchungen:

	 Für regelmäßige Bestandsuntersuchungen (Milch-
proben/Bluten) zum Erhalt des BHV1-Freiheitssta-
tus des Betriebes trägt der Landwirt die Kosten

	 Anlassbezogene Untersuchung der Einzeltiere
durch Blutuntersuchung bei Verdacht der Neuin-
fektion kann angeordnet werden. Bei Anordnung 
trägt das Land die Kosten der Analyse und der 
Kreis die Kosten der Probenziehung. Wenn keine 
Anordnung ausgesprochen wird, verbleiben die 
Kosten beim Landwirt.

 Impfkosten:
	 Es besteht ein grundsätzliches Impfverbot.

	 Bei Neuinfektion wird die Bestandsimpfung ange-
ordnet (zum Schutz der nichtinfizierten Tiere im 
Bestand). Diese Kosten trägt der Tierseuchenfonds 
(TSF) 

		 5,– n pro Impfung, wenn der Betrieb spätes-
tens seit dem 15. Januar 2014 BHV1-frei an-
erkannt war.

	 2,50 n pro Impfung, wenn der Betrieb spä-
testens seit dem 30. Juni 2014 BHV1-frei an-
erkannt war.

 Merzungsbeihilfe:
	 Eine Sanierungsbeihilfe gibt es nicht mehr, da die-

se an Sanierungskonzepte gebunden war. Solche Sa-
nierungskonzepte werden aber nicht mehr vom Mi-
nisterium ausgegeben.

 Entschädigung
	 Werden die infizierten Tiere getötet, hat der Land-

wirt einen Anspruch auf Entschädigung. Diese er-
rechnet sich aus dem Verkehrswert (basierend auf 
einer Einzeltierbewertung) abzüglich des Schlacht-
erlöses.

	 Sollte es eine Ausnahmegenehmigung für den
Verkauf von infizierten Tiere geben, gibt es keine 
Entschädigung. Der Landwirt erhält dann keine 
Entschädigungsleistung, sondern erhält nur den 
Verkaufserlös. 

 Sonderregelungen:

 Lockerung des Impfverbots für nicht-infizierte, BHV1-
freie Betriebe in Ausnahmefällen möglich. Mit dem 
MELUR zu klären. Bei Impfung folgt aber eine Handels-
restriktion für den Betrieb. 

 Lockerung des Weideverbots in Ausnahmefällen mög-
lich. Mit dem MELUR zu klären.

 Ansprechpartner:

 Das Kreisveterinäramt ist erster Ansprechpartner!

 MELUR: Dr. Birte Hellerich, Tel.: 0431-9885039
   Birte.Hellerich@melur.landsh.de

 Tierseuchenfonds:
   Matthias Schmidtke, Tel.: 0431-9885242
   Matthias.schmidtke@tsf-sh.de
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C
heckliste für Seuchenvorsorge &

 B
etriebshygiene für R

inderbetriebe
  

Bauernverband Schlesw
ig-Holstein e.V. - Grüner Kam

p 19-21, 24768 Rendsburg 
 04331 127726 

 04331 127743 
 bvsh@

bvsh.net 
 6.   

M
ilchgew

innung 
 

M
elkplätze w

erden nach jeder M
elkzeit gereinigt und ggf. desinfiziert. 


 

M
elkanlagen w

erden nach jeder M
elkzeit gereinigt und ggf. desinfiziert. 


 

Die Euter w
erden vor dem

 M
elken gereinigt (z.B. durch Einsatz von Einw

egtüchern). 


 
Die M

ilch w
ird durch Vorm

elken auf Veränderungen geprüft. 


 
Das Vorgem

elk w
ird nicht auf die Stand- und Liegeflächen gem

olken (z.B. durch Einsatz 
von Vorgem

elkbechern). 


 

Beim
 M

elken w
ird eine M

elkreihenfolge eingehalten, um
 so das Ü

bertragen von 
Krankheitserregern zu m

inim
ieren (erst gesunde, dann kranke Tiere). 


 

Ein zugelassenes Zitzendippm
ittel w

ird eingesetzt. 


 
7.  

Tierzucht/Besam
ungsm

anagem
ent 

 
Deckbullen w

erden innerhalb einer Deckperiode nur in einem
 Betrieb eingesetzt. 


 

Deckbullen kom
m

en nicht gleichzeitig zum
 Einsatz bei Tieren, die abortiert haben und 

Tieren, die norm
al gekalbt haben oder bei Jungtieren. 


 

M
ännliche/w

eibliche Tiere w
erden nur dann zur Bedeckung eingesetzt, w

enn keine 
Anzeichen auf infektiöse Erkrankung der Fortpflanzungsorgane ersichtlich sind. 


 

Besam
ungskatheter u.a. Gerätschaften m

it direktem
 Kontakt m

it Körperflüssigkeiten und -
ausscheidungen w

erden nach jedem
 Gebrauch gründlich gereinigt und desinfiziert. 


 

Als Besam
ungskatheter u.a. Gerätschaften m

it direktem
 Kontakt m

it Körperflüssigkeiten 
und -ausscheidungen kom

m
en nur Einw

egm
aterialien zum

 Einsatz. 


 

8.  
Abkalben 

 
Abkalbungen erfolgen in einem

 sauberen und trockenen U
m

feld. 


 
Bei der Geburtshilfe w

ird auf gründliche Sauberkeit des Tieres und der Hilfsgerätschaften 
(Geburtsstricke etc.)  geachtet. 


 

Der Geburtshelfer reinigt seine Hände &
 Arm

e vor und nach der Geburtshilfe gründlich. 


 
Der Geburtshelfer verw

endet bei der Geburtshilfe Einw
eghandschuhe. 


 

N
ach der Abkalbung w

ird das neugeborene Kalb innerhalb von 24 Stunden aus seuchen-
hygienischen Gründen vom

 M
uttertier getrennt und separat trocken, sauber aufgestallt. 


 

N
ach der Abkalbung w

ird der Bereich, in dem
 die Abkalbung stattfand gereinigt, Einstreu 

ausgetauscht und der Bereich ggf. desinfiziert. 


 

Es stehen saubere und trockene Abkalbeboxen in geeigneter Anzahl zur Verfügung. 


 
Die Abkalbebox w

ird nicht anderw
eitig zw

ischengenutzt (Kranken-, Jungvieh- Kälberbox). 


 
Jedem

 Kalb w
ird innerhalb der ersten vier Stunden nach der Geburt sauberes Kolostrum

 
von einem

 klinisch gesunden M
uttertier angeboten. 


 

Die Kolostrum
reserven von klinisch gesunden M

uttertieren w
erden tiefgefroren gelagert. 


 

 N
achgeburten und Abortierte Feten w

erden fachgerecht beseitigt.  


 
Aborte im

 letzten Trächtigkeitsdrittel w
erden gem

äß Brucellose-Verordnung untersucht. 


 
9.              Aufzucht 

  
Kälberboxen w

erden im
 Rein-Raus-Verfahren belegt. 


 

Kälberboxen w
erden nach jedem

 Ausstallen gereinigt und ggf. desinfiziert. 


 
Kälber w

erden nach Altersgruppen getrennt gehalten. 


 
Vor der N

eubelegung stehen die Boxen m
ehrere Tage leer. 


 

 
 

10.            Zukauf &
 N

euzugänge 
 

N
euzugänge w

eisen w
enigstens den gleichw

ertigen oder einen besseren  
Gesundheitsstatus bzgl. verpflichtender und freiw

illiger Bekäm
pfungs- bzw

. 
Tiergesundheitsprogram

m
e auf, als der eigene Bestand. 


 

Bis zum
 Vorliegen der notw

endigen U
ntersuchungsergebnisse w

erden N
euzugänge nicht 

in den Bestand aufgenom
m

en bzw
. isoliert aufgestallt. 


 

Beim
 Transport, auf Auktionen und Ausstellungen besteht Kontakt nur m

it Tieren, die den  
gleichen Gesundheitsstatus aufw

eisen. 


 

11.            Kadaver- und G
üllem

anagem
ent 

 
Tierkadaver w

erden in einem
 geschlossenen, flüssigkeitsdichten Behältnis gelagert. 


 

Die Kadaverlagerung erfolgt auf einer befestigten Fläche an der Betriebsgrenze.  


 
Gülle- und M

isttransporte erfolgen ohne Q
uerung der täglichen betriebsinternen W

ege. 


 
 

 
 

 
Diese Checkliste w

ird unterstützt durch die folgenden O
rganisationen: 
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Neuer Bauernstrom-
tarif der EON

Bereits Anfang Juli hat die EON begonnen, Mitglieder an-
zuschreiben und auf neue Konditionen des Bauernstroms 
hinzuweisen. In dem Tarif Bauernstrom Plus 2019 wird der 
Energie-Arbeitspreis für 4,5 ct/kWh angeboten, bzw. für ei-
nen Zweitarifzähler mit einem Haupttarifpreis von 4,5 ct/kWh 
und einem Nebentarifpreis von 4,4 ct/kWh, bei einem garan-
tierten Arbeitspreis bis 2019.

Sollten Sie zu dem Angebot Fragen haben oder einen Ver-
gleich mit anderen Stromanbietern wünschen, wenden Sie 
sich gerne an unsere Kreisgeschäftsstellen.

Das Bauernstrom-Angebot läuft bis zum 15.  September.

Agrardieselrückvergütung
Am 30. September 2016 endet die Antragsfrist zur Steuerver-
günstigung 2015 für Agrardiesel. Wie schon in den letzten 
Jahren, gibt es für das Verbrauchsjahr 2015 zusätzlich einen 
vereinfachten Antrag. Dieser Antrag darf von allen Antrag-
stellern an Stelle des „normalen" Antrags genutzt werden, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Der Antragsteller hat im Jahr 2015 einen Entlastungsan-
 trag gestellt, der nicht abgelehnt wurde.

2. Es haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen
 bei der Betriebsart, beim Personenkreis und der Anzahl der
 Bienenvölker ergeben.

3. Der Antragsteller hat seit dem 01.01.2014 keine demini-
 mis-Beihilfen gem. § 57 EnergieStG für im Forst verbrauch-
 te Energieerzeugnisse beantragt bzw. erhalten.

Wege aus der Milchkrise:
Bauernverband verabschiedet Resolution 

Eine Resolution zur Milchkrise verabschiedete der Landes-
hauptausschuss des Bauernverbandes Schleswig-Holstein 
als sein oberstes Entscheidungsgremium auf der Sitzung in 
Rendsburg am 04.07.2016. Die aufgeführten Vorschläge 
waren zunächst im Rahmen einer Versammlung der Bezirks-
vorsitzenden am 30. Mai 2016 gesammelt und später im er-
weiterten Landesvorstand diskutiert worden. Nach intensiver 
Diskussion auf Bezirks-, Kreis- und Landesebene wurde das 
Papier nun einstimmig verabschiedet. 

Die Forderungen fußen im Wesentlichen auf fünf Ansätzen. 

Da durch die derzeitig zersplitterte Meiereistruktur kein ge-
wichtiger Kontrapunkt zur Marktmacht der Lebensmittel-
händler gesetzt werden kann, müssen die Verkaufsaktivi-
täten der Meiereien durch die Bildung von Kontoren 
gebündelt werden. 

Eine Reduzierung des Milchangebotes muss durch ver-
schiedene Ansätze herbeigeführt werden, wie z.B. durch 
eine Preisdifferenzierung beim Auszahlungspreis und zeitlich 
befristete europäische Ausstiegshilfen. 

Die Intervention muss zur Preisstützung weiter ein wich-
tiges Instrument bleiben, darf aber keine Produktionsanrei-
ze schaffen. Statt eines Ausschreibungsverfahrens muss die 
Kommission weitere Kontingente zum Festpreis eröffnen. In-
terventionsbestände dürfen nicht frühzeitig und schnell auf-
gelöst werden, um Marktstörungen zu verhindern. 

Durch Liquiditätshilfen, Bürgschaften, Entlastungen in der 
Sozialversicherung, Änderungen im Steuer- und Kartellrecht 
und Entbürokratisierung müssen Hilfen zur Krisenüberbrü-
ckung geschaffen werden.

Auch für mögliche zukünftige Preiskrisen muss Vorsorge ge-
troffen werden.

Ihr persönliches Angebot unter: 
Tel. 0800 888 88 20

Energiekosten einsparen fängt bei der Wahl des 
richtigen Energieversorgers an!

richtigversorgt
www.vereinigte-stadtwerke.de

STROM UND GAS
STROM UND GAS
STROM UND GAS

FAIR · GÜNSTIG · REGIONAL
FAIR · GÜNSTIG · REGIONAL
FAIR · GÜNSTIG · REGIONAL
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Neues Landesnaturschutzgesetz in Kraft
Mit Veröffentlichung im Gesetzes- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein ist das neue Landesnaturschutzgesetz am 
24.06.2016 in Kraft getreten.

Einzige Ausnahme hiervon ist die Regelung zum neuen Vor-
kaufsrecht. Diese Vorschrift tritt erst am 15.09.2016 in Kraft. 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist also weiterhin kein naturschutz-
rechtliches Vorkaufsrecht gegeben.

Gerichtskosten bei Löschung
des Hofvermerkes

Mit Einführung des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNot-
KG) bestand Streit darüber, ob die Löschung oder Eintragung 
des Hofvermerkes weiterhin gerichtskostenfrei ist oder ob 
hierfür Gebühren anzusetzen sind. Bisher lag dazu lediglich 
eine Entscheidung des OLG Celle vom 04.02.2015 vor, wo-
nach nach der Gesetzesänderung Gebühren anzusetzen seien. 

Nunmehr liegt eine Entscheidung des Schleswig-Holsteini-
schen Oberlandesgerichtes vor, das zu dem entgegengesetz-
ten Ergebnis kommt. Aus der Gesetzesbegründung ergebe 
sich eindeutig, dass der Gesetzgeber auch weiterhin die 

Gebührenfreiheit gewollt habe. Das OLG Celle war dem ge-
genüber von einem Gesetzeswortlaut ausgegangen, der die 
Gerichte bindet. Eine Korrektur sei danach nur durch den Ge-
setzgeber möglich. Dieser Auffassung ist das OLG Schleswig 
ausdrücklich nicht gefolgt.

Dessen jetzt ergangene Entscheidung ist nicht anfechtbar. 
Soweit noch von Landwirtschaftsgerichten in Schleswig-Hol-
stein entsprechende Gerichtskosten erhoben werden, sollte 
dagegen mit Hilfe dieser Entscheidung – unter Az.: 60 L WLw 
22/15 – Rechtsmittel geführt werden.

Ihre Steuerberatung vor Ort!
Unternehmens- und Steuerberatung für Landwirte

Mommsenstraße 12
23843 Bad Oldesloe
Tel. 04531 1278-0
info@bad-oldesloe.lbv-net.de

Bezirksstelle Ratzeburg

Bezirksstellenleitung

Jan Lorenzen
Steuerberater, Dipl.-Ing. agr. 

Dirk Thießen
Steuerberater

Bauhof 5
23909 Ratzeburg
Tel. 04541 8789-0
info@ratzeburg.lbv-net.de

Bezirksstelle Bad Oldesloe

Bezirksstellenleitung

Thomas Jürs 
Steuerberater

Arne Jahrke
Steuerberater

Adrian Lüth
Steuerberater

Rosenstraße 9b
23795 Bad Segeberg
Tel. 04551 903-0
info@segeberg.lbv-net.de

Bezirksstelle Bad Segeberg

Bezirksstellenleitung

Ralf Ehlers
Steuerberater, Dipl.-Ing. agr.

Michael Schmahl
Steuerberater

Harm Thormählen
Steuerberater

Lutz Andresen
Steuerberater

Qualifi zierter Service rund um Ihre Steuern. 
Wir bieten umfassende steuerliche Beratung für Unternehmen aus den Bereichen Land- und Forstwirtscha�  sowie aus dem 
Gartenbau und für Unternehmen in dem Bereich der regenerativen Energie.

Sprechen Sie uns darauf an.

www.lbv-net.de

Humboldtstraße 8
23879 Mölln
Tel. 04542 8460-0
info@moelln.lbv-net.de

Bezirksstelle Mölln

Bezirksstellenleitung

Steffen Rohweder
Steuerberater

Hagen Wilcken
Steuerberater, M.A.

Walter Singelmann
Steuerberater, Dipl.-Ing. agr. (FH)
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Berufsgenossenschaft verschickt
Beitragsbescheide

Im August verschickt die Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Bei-
tragsrechnungen der Berufsgenossenschaft. Für viele 
Mitglieder wird der Beitrag insgesamt sinken.
Den Rechnungen für die 1,5 Millionen Mitglieder wird neben 
dem einheitlichen Beitragsmaßstab laut Vorstandsbeschluss 
im Vergleich zum Vorjahr folgendes zugrunde liegen:           

– ein unverändertes Umlagevolumen (859 Millionen Euro), 

– ein um ein Prozent höherer Hebesatz
 (6,23 statt 6,16 Euro), 

– eine höhere Bundesmittelsenkungsquote
 (37,0 statt 20,5 Prozent) und 

– um sieben Prozent geringere Grundbeiträge.

Bei der Berechnung der risikobezogenen Beitragsteile sind 
darüber hinaus die Leistungsaufwendungen und die Berech-
nungseinheiten nach den Unternehmensverhältnissen des 
Jahres 2015 zu berücksichtigen. Die risikobezogenen Bei-
tragsteile sinken für viele Produktionsverfahren. Für einige 
Produktionsverfahren sind jedoch auch angesichts der Ent-
wicklung von Leistungsaufwendungen und Berechnungsein-
heiten Erhöhungen nicht zu vermeiden. 

Erneut werden mit einem Bescheid die gezahlten Vorschüsse 
abgerechnet und die neuen Vorschüsse festgesetzt. Auf die 
Fälligkeiten, insbesondere auf die zum Vorschuss in 2017, 
sollte unbedingt geachtet werden. Die Beitragszahlung per 
Einzugsermächtigung hat Vorteile für beide Seiten und stellt 
die pünktliche Beitragszahlung sicher.

Sinkt oder steigt der Beitrag?
Eine allgemein gültige Antwort auf diese Frage ist nicht mög-
lich. Zu stabilen Beiträgen führt der unveränderte Umlagebe-
darf. Der um ein Prozent gestiegene Hebesatz erhöht die Bei-
träge leicht, während der gesunkene Grundbeitrag kleinere 
Unternehmen entlastet. Für bundesmittelberechtigte Unter-
nehmen werden insbesondere die um 78 auf 178 Millionen 
Euro erhöhten Bundesmittel zur Beitragsreduzierung führen. 
Die Bundesmittelsenkungsquote steigt von zuvor 20,5 auf 
37,0 Prozent. Bundesmittel werden unverändert nur auf den 
Risikobeitrag gewährt. „Unter dem Strich“ können sich viele 
Mitglieder über geringere Beiträge freuen. Wegen der Ent-
wicklung der Leistungsausgaben und Berechnungseinheiten 
sind aber in einigen Fällen höhere Beiträge nicht zu vermei-
den. Der Grundbeitrag wird für alle Mitglieder sinken. 

Geringere Grundbeiträge
Der Grundbeitrag sinkt um sieben Prozent auf 75,28 bis 
301,13 Euro (Vorjahr 80,85 bis 323,40 Euro). Geringere Aus-
gaben, unter anderem für Verwaltung, wirken sich damit un-
mittelbar auf den Beitrag aus.

Übergangsrecht
Um Härten zu vermeiden, gelten weiterhin Übergangsrege-
lungen. Die festgesetzten „Angleichungssätze“ führen dazu, 
dass der neue Beitrag im vollen Umfang erst 2018 zu zahlen 
ist. Bis dahin findet eine Angleichung an das neue Beitrags-
niveau in gleichmäßigen Stufen statt. Dies gilt für steigende 
und sinkende Beiträge gleichermaßen. 

Kommt es dennoch bei gleichen Betriebsverhältnissen zu 
deutlichen Beitragserhöhungen, werden diese durch eine 
Härtefallregelung auf 70 Prozent begrenzt, sofern der Beitrag 
mindestens 300 Euro beträgt.

Weitere Infos und auch eine Einzugsermächtigung finden Sie 
im Internet unter www.svlfg.de > Versicherung/Beitrag > Bei-
trag Berufsgenossenschaft. SVLFG

Glyphosat:
Sikkation soll strenger überwacht werden

Die EU-Kommission hat zwar die Zulassung von Glyphosat 
für 18 Monate verlängert. Jetzt stimmten die EU-Länder aber 
einer Einschränkung der Anwendung zu.

Im Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel (SC-PAFF) wurde über einen weiteren Vorschlag 
der EU-Kommission zu Glyphosat abgestimmt. Die Brüsseler 
Behörde will den Hilfsstoff POE-Tallowamin verbieten.

Außerdem soll die Ausbringung von Glyphosat vor der Ern-
te streng überwacht und die Anwendung in öffentlichen 
Grünanlagen auf ein Minimum begrenzt werden.

Diesmal stimmten die meisten EU-Mitgliedstaaten zu. 
Deutschland enthielt sich auch diesmal.

(Quelle: aiz/Katharina Krenn/agrarheute)

Die Presse für jeden Betrieb, der Heu und Stroh 
wieder selber pressen will!

John Deere Ballenpresse F440E

BUSCH-POGGENSEE
L A N D T E C H N I K  S E I T  1 9 0 9

GmbH

Busch-Poggensee GmbH
Neuer Weg 34 | 23867 Sülfeld
Telefon 04537 1820 0
www.busch-poggensee.de
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Einrichtung von freiwilligen
Gewässerrandstreifen 

Im Rahmen der in 2014 zwischen dem Ministerium für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
(MELUR) und dem Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. 
geschlossenen Allianz für Gewässerschutz wurde verein-
bart, gemeinsam für die Einrichtung von dauerhaften brei-
ten Gewässerrandstreifen zu werben. An dem Runden Tisch 
Nährstoffmanagement, der ein Element der Allianz darstellt, 
sind Empfehlungen für die Einrichtung von breiten Gewäs-
serrandstreifen erarbeitet und als Broschüre veröffentlicht 
worden. 

Die Kulisse für die Einrichtung von Gewässerrandstreifen be-
zieht sich auf das Vorranggewässernetz mit 1.200 km Länge 
sowie bestimmte Seen. An 600 km dieses Vorranggewässer-
netzes sollen innerhalb von drei Jahren (bis Juli 2017) min-
destens 10 m breite Gewässerrandstreifen ein- oder beidsei-

tig eingerichtet werden. Daraus ergibt sich, dass insgesamt 
ca. 1.200 km Randstreifen auf beiden Gewässerseiten zu-
sammen umgesetzt werden sollen. Dabei werden bereits 
vorhandene dauerhafte Gewässerrandstreifen, Waldflächen, 
Wallknicks und Ökokontoflächen in der Evaluierung mit an-
gerechnet. 

Das MELUR hat eine Aufstellung zur Verfügung gestellt aus 
der hervorgeht, wieviel Prozent der betroffenen Wasserkör-
per bereits Gewässerrandstreifen und vergleichbare Schutz-
flächen (Wald, etc.) aufweisen. Aus dieser Zusammenstel-
lung ergibt sich, dass bereits 35% der Vorranggewässer mit 
Randstreifen versehen sind.

Die Bereitstellung von Flächen für die Einrichtung von Ge-
wässerrandstreifen kann über verschiedene Wege erfolgen: 

• Verkauf der Fläche

• Vertragliche Vereinbarung mit dem Flächeninhaber und 
Absicherung über das Grundbuch mit der Auszahlung 
einer einmaligen Entschädigung (Entschädigungsbasis 
ist 20 Jahre)

• Einrichtung von Ökokontoflächen

• Flächentausch 

Ein Ankauf der Flächen soll über die örtlichen Wasser- und 
Bodenverbände erfolgen. Die Bewirtschaftung der Gewäs-
serrandstreifen muss im Falle einer landwirtschaftlichen 
Weiternutzung mindestens von Ackerland oder intensiver 
Grünlandnutzung auf eine extensive Grünlandnutzung als 
Mähweide oder Wiese umgestellt werden. Düngungs- und 
Pflanzenschutzmaßnahmen sind im Bereich der Gewässer-
randstreifen einzustellen. Die Konzepte für die Entwicklung 
der Gewässerrandstreifen sollen gemeinsam mit den Was-
ser- und Bodenverbänden vor Ort entwickelt werden. 

Bei der Einrichtung von Ökokontoflächen muss auch die je-
weilige Untere Naturschutzbehörde in das Konzept der Wei-
ternutzung miteingebunden werden. Unabhängig von den 
Auflagen dürfen die Flächeneigentümer und –bewirtschaf-
ter von an den Gewässerrandstreifen angrenzenden Flächen 
ihre Dränagen und Parzellengräben im Bedarfsfall erneuern 
und pflegen. 

Parallel zur Umsetzung der breiten Gewässerrandstreifen auf 
freiwilliger Basis wird im LLUR ein Monitoringprogramm zur 
Erfolgskontrolle konzipiert und umgesetzt.

Betroffene und interessierte Landeigentümer, aber 
auch Pächter, sind aufgefordert, sich gerne bei ihrem 
zuständigen Wasserver-
bandsvorsteher oder in 
der Kreisgeschäftsstel-
le des Bauernverban-
des zu melden. Hierbei 
kann dann mit Ihnen 
individuell das weitere 
Vorgehen besprochen 
werden.

modernste Technik hautnah erleben

www.meifort.de

Meifort GmbH & Co. KG

Am Brink 1

21526 Hohenhorn

Florian Schenk
Tel.: 0171 / 33 34 920

Benötigen Sie Hilfe bei der täglichen
Büroarbeit oder muss Ihre Ablage auf

Vordermann gebracht werden?
Dann vereinbaren Sie einen Termin:

Bürodienstleistungen
Claudia von Slupetzki

Tel. 04551 - 51 70 764 oder
       0176 - 31 74 95 35
info@buerodienstleistungen-cvs.de
www.buerodienstleistungen-cvs.de
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Zu unserem Ortsverein, gegründet 1987, gehören mehr als 
265 Mitglieder, Frauen aller Berufs- und Altersgruppen. 

Als jüngster LandFrauenVerein im Kreis Stormarn ist er fort-
schrittlich, zukunftsorientiert und richtungsweisend. Wir bie-
ten ein breitgefächertes Programm an Weiterbildung – Kul-
turangebote – Kontakte und Geselligkeit im Verein. 

Unsere letzte mehrtägige Reise führte uns in die wunderschö-
ne Stadt Meran mit südländischem Flair inmitten der Südtiro-
ler Alpen.

Unser Verein ist bekannt für die Unterstützung auf sozialem, 
gesellschaftlichem und kulturellem Gebiet in der Gemeinde, 
begleitet von den beiden gleichaltrigen „Töchtern“: Folklore-
tanzgruppe und LandFrauenChor.

So nahm unser Chor Anfang 
Juli beim Chorfest des SSH 
auf der LandesGartenSchau 
in Eutin unter dem Motto „Ein Garten voller Lieder“ teil. 

Außerdem besuchten wir dort ‘unsere‘ Biene „Königin La-Bi-
Ta“ in den Schleswig-Holstein-Farben, die mit rund 150 Uni-
katen die LandFrauen-Bienen-Wiese schmückt. 

Die Bienen sollen am 25. September 2016 für gute Zwecke 
durch den Moderator von NDR 1-Welle Nord Jan Bastick ver-
steigert werden. 

Norla
Vom 1. bis zum 4. September startet in diesem Jahr die Nor-
la, Landwirtschafts- und Verbrauchermesse in Rendsburg. 
Der KreisLandFrauenVerband Herzogtum Lauenburg e.V. 
mischt in diesem Jahr wieder aktiv mit: Unser ganz spezieller 

Norla-Tag ist am Sonn-
abend, den 3. Septem-
ber. Besuchen Sie uns 
im LandFrauen-Pavillon 
auf dem Messegelän-
de gleich neben dem 
Bauernmarkt. Die Land-
Frauen-Oase mit Informativem, Kreativem, Kulinarischem und 
persönlichen Gesprächen. Wenn Sie Lust haben, verschaffen 
Sie sich einen Überblick über die Angebote unserer aktiven 
LandFrauenVereine oder erholen Sie sich einfach gemütlich 
bei einer Tasse Kaffee und Kuchen. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Anne Schmaljohann und Team

Landfrauenseite

www.landfrauen-herzogtum.de

www.landfrauen-tangstedt.de
info@landfrauen-tangstedt.de

LandFrauenVerein Tangstedt und Umgebung e.V.
"Aktiv zu jeder Jahreszeit"

Deutscher LandFrauenverband e.V.
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Zweites EU-Hilfspaket zur Milchkrise
„Es ist dringend notwendig, dass die EU-Kommission die ak-
tiven europäischen Milchbauern angesichts der anhaltenden 
Krise mit 500 Mio. Euro unterstützt. Jetzt kommt es darauf 
an, dass diese Maßnahmen schnell und effizient umgesetzt 
werden und bei den Milchbauern zeitnah ankommen“, er-
klärte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), 
Joachim Rukwied, zu den Beschlüssen des Agrarrates in Brüs-
sel am 18. Juli 2016. Kritisch wertete der DBV-Präsident die 
Kopplung eines Teils der Mittel an eine geplante Mengenredu-
zierung. „Mit der Kopplung finanzieller Unterstützungsmaß-
nahmen soll in einzelbetriebliche Produktionsentscheidun-
gen eingegriffen werden. Dies führt zu Mitnahmeeffekten 
und Marktverzerrungen sowie zu steigenden bürokratischen 
Kosten für Antragstellung und Mengennachweise“, so der 
Bauernpräsident. 

Der Agrarministerrat hat ein Hilfspaket beschlossen, welches 
sich im Wesentlichen in zwei Säulen aufteilt. Für finanzielle 
Anreize zur Produktionsreduktion sollen 150 Mio. Euro zur 
Verfügung gestellt werden. Ferner werden die EU-Mitglied-
staaten 350 Mio. Euro zur flexiblen Anwendung erhalten. 
Dieser Betrag kann durch nationale Haushaltsmittel ergänzt 
werden. 

Nach derzeitigem Stand enthält der Verordnungsentwurf die 
folgenden wesentlichen Elemente:

1. Anreizprogramm zur Milchmengenreduzierung 
150 Mio. € sind für ein EU-weites Programm zur freiwil-
ligen Verringerung der Milchanlieferung bereitgestellt 
worden. Die Beihilfe soll 14 ct/kg Minderanlieferung 
betragen, womit die beihilfefähige Gesamtmenge auf 
1,07 Mio. t festgelegt ist. Dies entspricht ca. 0,66 % 
der EU Jahresanlieferungsmenge.

Reduktionszeitraum:

Die Verordnung sieht vier aufeinander folgende Re-
duktionsperioden vor. Die Einreichungsfrist der Anträ-
ge endet jeweils rund zwei Wochen vorher:

Die Milcherzeuger erhalten auf Antrag die Beihilfe für 
die Milchmenge, die sie in einem Dreimonatszeitraum 
(Reduktionsperiode) weniger anliefern als im gleichen 
Vorjahreszeitraum (Referenzperiode). Im Antrag sind 
die Milchanlieferungsmenge in der Referenzperiode 
sowie die geplante Milchanlieferung in der Redukti-
onsperiode anzugeben. Aus der Differenz ergibt sich 
die Antragsmenge. Für die Antragsmenge ist keine 
Ober- oder Untergrenze festgelegt, so dass ein Mil-
cherzeuger seine Produktion in der Reduktionsperiode 
auch ganz einstellen kann.

Sofern die festgelegte Mengenobergrenze von 1,07 
Mio. t überschritten wird, ermittelt die Kommission 
einen Kürzungssatz, um den jede beantragte Menge 
verringert wird. In diesem Fall entfallen die dann noch 
ausstehenden weiteren Antragszeiträume. Wird die 
Obergrenze hingegen nicht ausgeschöpft, werden die 

verbleibenden Mengen auf die nächste Periode über-
tragen.

Antragsverfahren:

Der Antrag wird bei der Marktordnungsstelle des Mit-
gliedstaates, in Deutschland bei der BLE, gestellt. Die 
Milchmenge in der Referenzperiode ist hierbei schrift-
lich nachzuweisen, wofür nach Information aus dem 
BMEL die Einreichung vorliegender Milchgeldabrech-
nungen ausreicht.

Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt innerhalb eines 
Zeitraums von 45 Tagen nach Ende der jeweiligen Re-
duktionsperiode. Die Auszahlung hat der Milcherzeu-
ger mit einem schriftlichen Nachweis, nunmehr über 
die in der Reduktionsperiode tatsächlich angelieferte 
Milch, zu beantragen.

Die Beihilfe wird nur für die tatsächliche Mengenre-
duktion gezahlt. Ist diese höher als die im ursprüngli-
chen Antrag angegebene, geplante Menge, wird nur 
für diese beantragte Menge gezahlt.

2. Weiteres Hilfsprogramm
 mit Mengenanpassungsoption 

Weitere 350 Millionen Euro werden bereitgestellt, von 
denen Deutschland knapp 58 Millionen Euro erhalten 
soll. Die Mitgliedstaaten dürfen diesen Betrag verdop-
peln. Diese Aufstockung gilt nicht wie sonst als unzu-
lässige nationale Hilfe und muss deshalb nicht von der 
EU genehmigt werden. Die Hilfe kann an Bedingungen 
zur Reduzierung oder Stabilisierung der Milchmenge 
geknüpft werden.

3. Spätere Entkopplung gekoppelter Zahlungen 
Mitgliedstaaten, die noch gekoppelte Zahlungen im 
Milchbereich haben (trifft auf Deutschland nicht zu), 
wird die Möglichkeit eingeräumt, diese erst später als 
2017 zu entkoppeln. 

4. Zeitliche Verlängerung
 der Magermilchpulverintervention 

Die Intervention von Magermilchpulver wird bis Ende 
Februar 2017 verlängert. Der Ankauf zu Festpreisen 
läuft noch bis Ende des Jahres bis zu der jüngst ange-
hobenen Höchstmenge von 350.000 t.

5. Verlängerung der privaten Lagerhaltung
 von Magermilchpulver

Laufende private Lagerhaltungen von Magermilchpul-
ver werden bis Ende Februar 2017 verlängert.

6. Frühere Auszahlung aus der ersten
 und zweiten Säule

70 % der Direktzahlungen aus der ersten Säule und 
85 % der gebietsbezogenen Zahlungen für ländliche 
Entwicklung aus der zweiten Säule können von den 
Mitgliedstaaten schon ab dem 16. Oktober 2016 aus-
gezahlt werden. Allerdings müssen vorher die Verwal-
tungskontrollen abgeschlossen sein.  

7. Obst und Gemüse 
Die Unterstützung von Marktrücknahmen durch Er-
zeugerorganisationen wird fortgesetzt
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Reform der Erbschaftssteuer vorerst gestoppt
Im Juni hatte sich die große Koalition auf Bundesebene auf 
eine Reform der Erbschaftssteuer geeinigt. Nach dem das 
parlamentarische Verfahren im Bundestag abgeschlossen ist, 
hat sich nun auch der Bundesrat in seiner Sitzung am 08. Juli 
mit dem Gesetz befasst.

Im Rahmen der Beratungen des Bundesrates hat der Finanz-
ausschuss der Länderkammer empfohlen, für die Erbschafts-
steuerreform den Vermittlungsausschuss zwischen Bundes-
tag und Bundesrat anzurufen. Der Bundesrat hat am Freitag, 
den 08.07.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst, so-
mit wird es zu deutlichen Verzögerungen bei der geplanten 

Änderung des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 
kommen. Die vom Finanzausschuss des Bundesrates ange-
sprochenen Punkte betreffen jedoch keine landwirtschafts-
spezifischen Sachverhalte.

In Hinblick auf den aktuellen Entwurf ist aus Sicht des Be-
rufsstandes hervorzuheben, dass Betriebe mit bis zu fünf 
Beschäftigten keiner Lohnsummenüberprüfung unterliegen. 
Ausdrücklich ist auch festgehalten, dass Saisonarbeiter bei 
der Ermittlung der Beschäftigtenzahl unberücksichtigt blei-
ben. An der Bewertung landwirtschaftlichen Vermögens än-
dert sich zudem grundsätzlich nichts.

Ab August bessere Konditionen des Meister-BAföG

Bauernverband begrüßt attraktive
berufliche Fortbildung

Die Förderung der beruflichen Fortbildung wird durch die 
Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 
(AFBG) verbessert und teilweise erweitert. Die dritte Ände-
rung des Gesetzes wurde im April im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht und tritt zum 1. August 2016 in Kraft, wie der 
Deutsche Bauernverband (DBV) mitteilte. Aus berufsstän-
discher Sicht wird dadurch die Attraktivität der beruflichen 
Fortbildung im Agrarbereich verbessert und ein positives Si-
gnal im Hinblick auf die zunehmenden Qualifizierungserfor-
dernisse auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt gesetzt.

Durch die Novellierung des „Meister-BAföG“ wird die berufli-

che Fortbildung attraktiver für Teilnehmer/innen von Vorberei-
tungsmaßnahmen auf staatlich anerkannte Fortbildungsprü-
fungen (z.B. Meisterprüfungen, Fachagrarwirt-Prüfungen). 
Zukünftig wird das Meister-BAföG für neue Zielgruppen ge-
öffnet (z.B. Fortbildungsteilnehmer mit hochschulischen Vor-
qualifikationen).

Angepasst wurden ebenso Förderbeträge, Freibeträge für die 
Einkommensanrechnung und Förderbeträge für Lehrgänge 
und Prüfungsstücke. Für besonders erfolgreiche Prüfungsab-
solventen wurden die Bestimmungen für einen Darlehenser-
lass erhöht.

          Rohr- und
          Drainagereinigung

Telefon 04550-1061  Mobil 0178-4 952 207

Bernd Kretschmann   Fuhlenpott 3
23845 Bahrenhof

Rohr- und Drainagereinigung auch in
schwierigem Gelände
mit 150 m Hochdruckschlauch
2.000 Liter Wassertank mit extra Pumpe
mit Düsenortung

AHWEAHWEAHWE

Neu mit 300 m Niederdruckspülgerät

Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns
ab 2017

Die Mindestlohnkommission von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern hat sich auf eine Erhöhung des ge-
setzlichen Mindestlohns geeinigt. Arbeitnehmer sollen 
ab 01. Januar 2017 mindestens 8,84 Euro pro Stunde 
verdienen. Die nächste Anhebung steht zum 1. Januar 

2019 an. Das Gesetz sieht alle zwei Jahre eine Anpas-
sung vor.
In der Vergangenheit geschlossene Arbeitsverträge 
sollten auf Einhaltung des neuen Mindestlohnniveaus 
überprüft und im Zweifel angepasst werden.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. Volksbanken
Raiffeisenbanken

Raiffeisenbank eG, Bargteheide • Raiffeisenbank eG, Büchen - Crivitz - Hagenow - Plate • Raiffeisenbank eG, 
Lauenburg/Elbe • Raiffeisenbank eG, Ratzeburg • Volksbank Stormarn eG • Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

info@langbehn-landmaschinen.de · www.langbehn-landmaschinen.de
Tel.: +49 (0)4508 - 434 · Fax: +49 (0)4508 - 777 622

23628 Klempau/Siedlung · Sarauer Straße10
18239 Satow · Fleckebyer Straße 2

Stalltechnik für Rinder und Schweine

Unsere Spezialisten vor Ort:

Otto Jensen
23738 Beschendorf
0172 / 9139320

Jörg Meyer
23617 Stockelsd.-Dissau
0172 / 8474136

Christopher Nuppenau
22941 Jersbek
0172 / 5986889

ORIGINAL
BEHAM

DURÄUMAT Stalltechnik GmbH . 23858 Reinfeld . Tel. 04533/204-0 . www.duraeumat.de


